
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/12/21 3Ob125/05m,
5Ob175/17x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.2005

Norm

TKG §5 Abs4

TKG §6

Rechtssatz

Das Leitungsrecht über private Liegenschaften besteht nicht schon unmittelbar auf Grund des Gesetzes, sondern

entsteht erst durch den rechtskräftigen Bescheid der Fernmeldebehörde (§ 6 Abs 4 TKG).

Entscheidungstexte

3 Ob 125/05m

Entscheidungstext OGH 21.12.2005 3 Ob 125/05m

Veröff: SZ 2005/190

5 Ob 175/17x

Entscheidungstext OGH 23.10.2017 5 Ob 175/17x

Beisatz: Dies kann als gefestigte Rechtsprechung angesehen werden. (T1)
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